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Antrag 

der Abgeordneten Katharina Schulze, Ludwig Hart-
mann, Jürgen Mistol, Martin Stümpfig, Thomas 
Gehring, Ulrike Gote, Gisela Sengl, Dr. Sepp Dürr, 
Verena Osgyan, Dr. Christian Magerl, Thomas 
Mütze, Markus Ganserer, Rosi Steinberger und 
Fraktion (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Für ein gutes Klima: Mehr Energieeffizienz im 
kommunalen Hochbau durch eine sinnvolle Wirt-
schaftlichkeitsberechnung 

Der Landtag wolle beschließen: 

Die Staatsregierung wird aufgefordert, die Richtlinien 
über die Zuweisungen des Freistaates Bayern zu 
kommunalen Baumaßnahmen im kommunalen Fi-
nanzausgleich (Zuweisungsrichtlinie – FAZR) dahin-
gehend zu ändern, dass Zuweisungen für förderfähige 
Maßnahmen im Rahmen der Hochbauförderung nach 
Art. 10 des Finanzausgleichsgesetzes (FAG) aus-
schließlich dann gewährt werden, wenn bei der Frage 
der Energieeffizienz (z.B. im Hinblick auf den Passiv-
hausstandard) eine Lebenszyklusrechnung für einen 
Zeitraum von mindestens 35 Jahren erstellt und 
schließlich die wirtschaftlichste Variante realisiert wird.  

 

Begründung: 

Jedes Jahr verursachen die etwa 186.000 öffentlichen 
Gebäude in Deutschland rund 6 Mrd. Euro Energie-
kosten. Alleine für die Strom- und Wärmeversorgung 
ihrer Liegenschaften müssen die Kommunen hierzu-
lande circa 3,4 Mrd. Euro aufbringen. Energieeffizienz 
ist daher auch für die öffentliche Hand ein zentrales 
Thema. Zudem ist die Energiewende eine gesamtge-
sellschaftliche Aufgabe, bei der Bund, Länder und 
Kommunen in Sachen Klimaschutz eine Vorbildfunkti-
on übernehmen können und müssen. Entsprechend 
verfolgt die Bundesregierung das Ziel, bis zum Jahr 
2050 einen „nahezu klimaneutralen“ Gebäudebereich 
zu erreichen. Es wird angestrebt, „dass die Gebäude 
nur noch einen sehr geringen Energiebedarf aufwei-
sen und der verbleibende Energiebedarf überwiegend 
durch erneuerbare Energien gedeckt wird“. Aufgrund 
von Unstimmigkeiten hat die Bundesregierung nun 
aber das geplante Gebäudeenergiegesetz (GEG), das 
eigentlich auch den Niedrigstenergiegebäudestandard 
für öffentliche Gebäude ab 2019 definieren soll, auf 
Eis gelegt. Dabei sollen laut EU-Gebäuderichtlinie 
bereits ab 2018 alle neuen öffentlichen Gebäude im 
Niedrigstenergiestandard errichtet werden. Nachdem 
im Freistaat Bayern seit 2011 staatliche Verwaltungs-
gebäude und ausgewählte Sonderbauten auf der 
Grundlage des Passivhausstandard errichtet werden, 
gilt es auch auf kommunaler Ebene entsprechende 
Anreize zu setzen. Deshalb sollte im Rahmen der 
Hochbauförderung nach Art. 10 FAG der Passivhaus-
standard für Neubau- und Erweiterungsmaßnahmen 
vermehrt zum Einsatz kommen. 

 



 

17. Wahlperiode 11.10.2017 Drucksache 17/18589 

Drucksachen, Plenarprotokolle sowie die Tagesordnungen der Vollversammlung und der Ausschüsse sind im Internet unter 
www.bayern.landtag.de - Dokumente abrufbar. Die aktuelle Sitzungsübersicht steht unter www.bayern.landtag.de – Aktuelles/Sitzungen zur 
Verfügung. 

 

Beschlussempfehlung und Bericht 

des Ausschusses für Staatshaushalt und Finanzfragen 

Antrag der Abgeordneten Katharina Schulze, Ludwig Hartmann, 
Jürgen Mistol u.a. und Fraktion (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 
Drs. 17/16667 

 

I. Beschlussempfehlung: 

A b l e h n u n g  

Berichterstatter: Thomas Mütze 
Mitberichterstatter: Hans Herold 

II. Bericht: 

1. Der Antrag wurde dem Ausschuss für Staatshaushalt und Fi-
nanzfragen federführend zugewiesen. Der Ausschuss für 
Kommunale Fragen, Innere Sicherheit und Sport hat den An-
trag mitberaten. 

2. Der federführende Ausschuss hat den Antrag in seiner 
160. Sitzung am 22. Juni 2017 beraten und mit folgendem 
Stimmergebnis:  
 CSU: Ablehnung 
 SPD: Ablehnung 
 FREIE WÄHLER: Ablehnung 
 B90/GRÜ: Zustimmung 
A b l e h n u n g  empfohlen. 

3. Der Ausschuss für Kommunale Fragen, Innere Sicherheit und 
Sport hat den Antrag in seiner 77. Sitzung am 11. Oktober 
2017 mitberaten und mit folgendem Stimmergebnis:  
 CSU: Ablehnung 
 SPD: Ablehnung 
 FREIE WÄHLER: Ablehnung 
 B90/GRÜ: Zustimmung 
A b l e h n u n g  empfohlen. 

Peter Winter 
Vorsitzender 
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Beschluss 

des Bayerischen Landtags 

Der Landtag hat in seiner heutigen öffentlichen Sitzung beraten und 
beschlossen: 

Antrag der Abgeordneten Katharina Schulze, Ludwig Hartmann, 
Jürgen Mistol, Martin Stümpfig, Thomas Gehring, Ulrike Gote, 
Gisela Sengl, Dr. Sepp Dürr, Verena Osgyan, Dr. Christian Ma-
gerl, Thomas Mütze, Markus Ganserer, Rosi Steinberger und 
Fraktion (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Drs. 17/16667, 17/18589 

Für ein gutes Klima: Mehr Energieeffizienz im kommunalen Hoch-
bau durch eine sinnvolle Wirtschaftlichkeitsberechnung 

A b l e h n u n g  

Die Präsidentin  

I.V. 

Reinhold Bocklet 

I. Vizepräsident 

 



Redner zu nachfolgendem Tagesordnungspunkt

Erster Vizepräsident Reinhold Bocklet



Erster Vizepräsident Reinhold Bocklet: Ich rufe den Tagesordnungspunkt 2 auf:

Abstimmung

über eine Verfassungsstreitigkeit und Anträge, die gemäß § 59 Abs. 7 der 

Geschäftsordnung nicht einzeln beraten werden (s. Anlage 2)

Hinsichtlich der jeweiligen Abstimmungsgrundlagen mit den einzelnen Voten der Frak­

tionen verweise ich auf die Ihnen vorliegende Liste.

(Siehe Anlage 2)

Wer mit der Übernahme des jeweils maßgeblichen Ausschussvotums entsprechend 

der aufgelegten Liste einverstanden ist, den bitte ich um das Handzeichen. – Ich sehe 

bei der CSU nur zögerliche Zustimmung. –

(Volkmar Halbleib (SPD): Die sind noch beim geordneten Übergang, Herr Präsi­

dent! – Heiterkeit bei der SPD)

Das sind die Fraktionen der CSU, der SPD, der FREIEN WÄHLER und von BÜND­

NIS 90/DIE GRÜNEN. Gegenstimmen? – Keine. Stimmenthaltungen? – Auch keine. 

Damit übernimmt der Landtag diese Voten.

Protokollauszug
114. Plenum, 25.10.2017 Bayerischer Landtag – 17. Wahlperiode 1

descendant::redner[beitrag/@typ='Aufruf TOP']/@link


Bayerischer Landtag – 17. Wahlperiode Anlage 2
zur 114. Vollsitzung am 25. Oktober 2017



Bayerischer Landtag – 17. Wahlperiode Anlage 2
zur 114. Vollsitzung am 25. Oktober 2017



Bayerischer Landtag – 17. Wahlperiode Anlage 2
zur 114. Vollsitzung am 25. Oktober 2017



Bayerischer Landtag – 17. Wahlperiode Anlage 2
zur 114. Vollsitzung am 25. Oktober 2017



Bayerischer Landtag – 17. Wahlperiode Anlage 2
zur 114. Vollsitzung am 25. Oktober 2017



Bayerischer Landtag – 17. Wahlperiode Anlage 2
zur 114. Vollsitzung am 25. Oktober 2017



Bayerischer Landtag – 17. Wahlperiode Anlage 2
zur 114. Vollsitzung am 25. Oktober 2017



Bayerischer Landtag – 17. Wahlperiode Anlage 2
zur 114. Vollsitzung am 25. Oktober 2017


	Deckblatt
	Initiativdrucksache 17/16667 vom 28.04.2017
	Beschlussempfehlung mit Bericht 17/18589 des HA vom 11.10.2017
	Beschluss des Plenums 17/18755 vom 25.10.2017
	Plenarprotokoll Nr. 114 vom 25.10.2017

